
Verordnung
über das Naturschutzgebiet "Juliusplate"

in der Gemeinde Berne, Landkreis Wesermarsch

Vom 10. 12. 2007

Aufgrund der §§ 24, 28 c, 29, 30, 34 bund 55 Abs. 3 NNatG
i. d. F. vom 11. 4. 1994 (Nds. GVBI.S. 155 , 267), zuletzt geän
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. 4. 2007 (Nds. GVBI.
S. 161), und des § 3 Abs. 3 ZustVO -Naturschutz vom 9. 12.
2004 (Nds. GVBI.S. 583) wird verordnet:

§1

Naturschutzgebiet
(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet

wird zum Naturschutzgebiet (NSG) .Jullusplate" erklärt.
(2) Das NSG liegt am linksseitigen Ufer der unteren Weser

zwischen den Weserarmen Woltchenloch und Wartflether Arm
in der Gemeinde Berne.

(3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgeblichen
Karte im Maßstab 1 :5 000*) und aus der mitveröffentlichten
Übersichtskarte im Maßstab 1 :15000 (Anlage). Sie verläuft
auf der Innenseite des dort dargestellten grauen Rasterbandes.
Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie können
von jedermann während der Dienststunden bei der Gemeinde
Berne, dem Landkreis Wesermarsch - untere Naturschutzbe
hörde - und dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Was
serwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Betriebsstelle Brake
Oldenburg, Dienstgebäude Oldenburg, unentgeltlich eingese
hen werden.

(4) Das NSG .Jultusplate" ist zugleich Teil des Fauna-Flora
Habitat-(FFH-)Gebietes "Untere Weser mit Strohaus er Plate
und Juliusplate". In der Übersichtskarte ist die Teilfläche des
NSG, die im FFH-Gebiet liegt und der Umsetzung der FFH
Richtlinie dient, gesondert gekennzeichnet. In der maßgeb
lichen Karte sind die Teilflächen des NSG gesondert gekenn
zeichnet, die nicht im FFH-Gebiet liegen und damit nicht der
Umsetzung der FFH-Richtlinie dienen.

(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 79 ha.

§2

Schutzgegenstand und Schutzzweck
(1) Das NSG "Juliusplate" ist ein naturnaher, tidebeeinfluss

ter Bereich des Weserästuars und liegt in der naturräumlichen
Haupteinheit Wesermarschen. Das Landschaftsbild hat Offen
landcharakter und wird vom Strom der Weser, von Marschen
land, Auewaldresten und breiten Spülsäumen am Ufer der
Weser geprägt. Teilflächen werden als Grünland genutzt.

(2) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist die Erhal
tung, Pflege und naturnahe Entwicklung der "Juliusplate" als
Lebensstätte schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten und
deren Lebensgemeinschaften sowie als Landschaft von Selten
heit, besonderer Eigenart, Vielfalt und herausragender Schön
heit.

(3) Die Erklärung zum NSG bezweckt die Erhaltung und
Förderung insbesondere
1. eines naturnahen Abschnitts der unteren Weser,
2. von vegetationslosem Flusswatt,
3. von Tide -Röhrichten mit zahlreichen Prielen,
4. von Feuchtgebüschen, Feuchtgrünland und mäßig bis gut

nährstoffversorgtem (mesophilern) Grünland,
5. von nährstoffreichen Stillgewässern und
6. von Weiden-Auewäldern.

(4) Die Fläche des NSG, die im FFH-Gebiet liegt, ist Teil des
Europäischen Ökologischen Netzes .Natura 2000"; die Unter
schutzstellung dient der Erhaltung des Gebietes als FFH
Gebiet nach der Richtlinie 92/43!EWG (FFH-Richtlinie) des
Rates vom 21. 5. 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

*) Hier nicht abgedruckt.

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. EG
Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr . L 59 S. 63), zuletzt geändert durch
Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. 11. 2006 (ABI. EU
Nr. L 363 S. 368).

(5) Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziele) für das NSG
im FFH-Gebiet ist die Erhaltung oder Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes durch
1. den Schutz und die Entwicklung insbesondere von

a) einem ökologisch durchgängigen Abschnitt des Fluss
laufs als Teillebensraum von Fischarten des Anhangs 11
der FFH-Richtlinie,

b) Weiden- und Hartholzauwäldern im Komp lex mit
feuchten Hochstaudenfluren,

c) ungenutzten, großflächigen, wasserdurchfluteten Schilf
röhrichten (auch ohne Gezeiteneinfluss),

d) Saum- und Uferröhrichten,

e) (Feucht-)Grünland mit extensiver Bewirtschaftung,
speziell mit Vorkommen der Schachblume (Fritillaria
meleagris),

f) natürlicher Sukzession auf Teilflächen.

g) natürlichen Wasserständen;

2. die Erhaltung und Förderung insbesondere
a) des prioritären Lebensraumtyps (Anhang I FFH-Richt

linie)

91EO Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
als feuchte bis nasse Erlen-, Eschen- und Weidenwäl
der aller Altersstufen mit einem naturnahen Wasser 
haushalt, standortgerechten, ursprünglich im Natur
raum heimischen Baumarten, einem hohen Anteil an
Alt- und Totholz, Höhlenbäumen sowie spezifischen
Habitatstrukturen (Flutrinnen , Tümpel, Verlichtungen)
einschließlich ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten;

b) des übrigen Lebensraumtyps (Anhang I FFH-Richtlinie)
6510 Magere Flachland-Mähwiesen
als artenreiches, wenig gedüngtes, vorwiegend gemäh
tes Grünland auf mäßig feuchten bis mäßig trockenen
Standorten, teilweise im Komplex mit Feuchtgrünland
oder Magerrasen, einschließlich ihrer typischen Tier 
und Pflanzenarten, insbesondere der Schachblume
(Fritillaria meleagris);

c) der Tierarten (Anhang 11 FFH-Richtlinie)

aal Teichfledermaus (Myotis dascycneme)
als vitale, langfristig überlebensfähige Population
durch die Sicherung und Optimierung strukturrei
cher Gewässerränder als Insektenreservoir sowie
durch die Förderung auch kleinerer, linienförmi
ger Gewässer als Flugstraßen zu Jagdgebie ten,

bb) Finte (Alosa fallax)

als vitale, langfristig überlebensfähige Laichpopu
lation durch die Sicherung und Optimierung der
ungehinderten Aufstiegsmöglichkeit aus dem mari
nen Bereich in enger Verzahnung mit den natur
nahen Laich- und Aufwuchsgebieten.

(6) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele auf
landwirtschaftlichen Flächen sowie von Pflege- und Entwick
lungsrnaßnahmen soll insbesondere durch Angebote des Ver
tragsnaturschutzes erfolgen.

§3

Schutzbestimmungen
(1) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG sind im NSG alle Handlun

gen verboten, die das NSG oder einzelne seiner Bestandteile
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zerstören, beschädigen oder verändern, sofern in dieser Ver-
ordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG darf das NSG außerhalb der
Wege nicht betreten oder auf sonstige Weise aufgesucht wer-
den. Als Wege gelten nicht Trampelpfade und Wildwechsel.

(3) Darüber hinaus werden folgende Handlungen, die das
NSG oder einzelne seiner Bestandteile gefährden oder stören
können, untersagt:

1. Hunde frei laufen zu lassen,

2. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Lärm
oder auf andere Weise zu stören,

3. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen,
Wege und Plätze mit Kraftfahrzeugen zu befahren oder
Kraftfahrzeuge dort abzustellen,

4. organisierte Veranstaltungen ohne Zustimmung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde durchzuführen.

(4) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd bleibt unbe-
rührt. Dem allgemeinen Verbot gemäß Absatz 1 unterliegt je-
doch die Neuanlage von 

1. Wildäckern, Wildäsungsflächen, Futterplätzen und Hege-
büschen ohne Zustimmung der zuständigen Naturschutz-
behörde,

2. mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen
Einrichtungen (wie z. B. Hochsitzen) und anderen jagd-
wirtschaftlichen Einrichtungen in nicht ortsüblicher land-
schaftsangepasster Art, soweit sie dem Schutzzweck des
§ 2 zuwiderläuft.

(5) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den in den
Absätzen 3 und 4 benannten Fällen zur Erteilung ihrer Zu-
stimmung Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungs-
weise treffen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen oder
Gefährdungen des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder
seines Schutzzweckes entgegenzuwirken.

(6) Die der Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben der Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes dienenden Maßnah-
men sowie die Schifffahrt, einschließlich des ruhenden Ver-
kehrs, innerhalb des Geltungsbereichs der Seeschifffahrts-
straßenordnung bleiben unberührt.

§ 4

Freistellungen

(1) Die in den Absätzen 2 bis 4 aufgeführten Handlungen
oder Nutzungen sind von den Regelungen des § 24 Abs. 2
NNatG und des § 3 freigestellt und bedürfen keiner natur-
schutzrechtlichen Befreiung.

(2) Allgemein freigestellt sind

1. das Betreten des Gebietes durch die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßi-
gen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke,

2. das Betreten des Gebietes und die Durchführung von Maß-
nahmen

a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie deren
Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben,

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher
Stellen sowie deren Beauftragte in Erfüllung der dienst-
lichen Aufgaben dieser Behörden,

c) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, 

d) zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Unter-
suchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder
auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde
oder mit deren Zustimmung,

e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie In-
formation und Bildung mit Zustimmung der zuständi-
gen Naturschutzbehörde,

3. das Betreten des Gebietes für Freizeitaktivitäten in entspre-
chend kenntlich gemachten Bereichen, sofern es mit dem
Schutzzweck vereinbar ist; die Kennzeichnung erfolgt mit
Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde,

4. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege, soweit dies
für die freigestellten Nutzungen erforderlich ist,

5. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in Ge-
wässern zweiter Ordnung und dritter Ordnung nach den
Grundsätzen des NWG,

6. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der beste-
henden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen wie z. B.
der Sommerdeiche in der bisherigen Art und im bisheri-
gen Umfang,

7. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung des in der
maßgeblichen Karte mit einem grauen Quadratraster dar-
gestellten Badestrandes.

(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche
Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis in der bisherigen
Art und im bisherigen Umfang und nach folgenden Vorgaben:

1. die Nutzung rechtmäßig bestehender Ackerflächen,

2. die Umwandlung von Acker in Grünland und die an-
schließende Nutzung gemäß Nummer 3,

3. die Nutzung der Dauergrünlandflächen 

a) ohne Veränderung der Bodengestalt,

b) ohne Erneuerung der Grasnarbe durch Umbruch, zu-
lässig sind Über- oder Nachsaaten,

c) ohne ackerbauliche Zwischennutzung,

4. die Nutzung der in der maßgeblichen Karte punktiert dar-
gestellten Dauergrünlandflächen auf den Flurstücken 10/6,
13, 41/1, 43, 45/8, 52/11, 56, 57, 58, 59/3, 60/6, 74 und 75
der Flur 27, Gemarkung Berne, zusätzlich zu Nummer 3

a) ohne maschinelle Bodenbearbeitung in der Zeit vom
15. März bis zum 15. Juni eines jeden Jahres,

b) ohne Mahd vor dem 15. Juni eines jeden Jahres,

c) ohne Behandlung mit chemischen Pflanzenschutz-
mitteln,

d) ohne Düngung vor dem 15. Juni eines jeden Jahres
und ohne mehr als 80 kgN/ha/Jahr aufzubringen,

e) ohne Beweidung vor dem 15. Juni eines jeden Jahres,

5. die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Entwäs-
serungseinrichtungen,

6. die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Weide-
zäune und Viehtränken; deren Neuerrichtung in ortsüb-
licher Weise,

7. die Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäßig beste-
hender Viehunterstände; deren Neuerrichtung in ortsüb-
licher Weise mit Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde,

8. die Wiederaufnahme der Bewirtschaftung von vorüber-
gehend nicht genutzten Flächen, die an einem landwirt-
schaftlichen Extensivierungs- und Stilllegungsprogramm
teilgenommen haben sowie von vorübergehend nicht
genutzten Ackerflächen (Stilllegungsflächen).

9. Die zuständige Naturschutzbehörde kann Ausnahmen
von den Regelungen der Nummer 3 Buchst. b und der
Nummer 4 Buchst. c und d zustimmen, sofern dies nicht
dem Schutzzweck widerspricht.

10. Die Freistellungen gelten für die bestehende Pferdehaltung
entsprechend.

(4) Freigestellt ist

1. die ordnungsgemäße im Haupt- oder im Nebenerwerb be-
triebene Fischerei,

2. die ordnungsgemäße sonstige fischereiliche Nutzung in der
bisherigen Art und im bisherigen Umfang innerhalb der
Ufer- und Gewässerbereiche unter größtmöglicher Scho-
nung der natürlich vorkommenden Wasser- und Schwimm-
blattpflanzen sowie des natürlichen Uferbewuchses.

(5) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den in
den Absätzen 2 und 3 genannten Fällen zur Erteilung ihrer
Zustimmung Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausfüh-
rungsweise treffen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen oder



Gefährdungen des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder
seines Schutzzweckes entgegenzuwirken.

(6) Weitergehende Vorschriften der §§ 28 a und 28 b NNatG
bleiben unberührt.

(7) Bestehende behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse
oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unberührt.

§5

Befreiungen
Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige

Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 53 NNatG Befreiung
gewähren. Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder
Projekten kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen
der Prüfung nach § 34 c Abs. 1 NNatG als mit dem Schutz
zweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Vorraus
setzungen des § 34 c Abs. 3 und 5 NNatG erfüllt sind.

§6

Pflege- und Entwicklungsrnaßnahmen
(1) Zur Kennzeichnung des NSG sowie zur weiteren Infor

mation über das NSG ist von den Eigentümern und sonstigen
Nutzungsberechtigten das Aufstellen von Schildern zu dulden.

(2) Dem Schutzzweck dienende Maßnahmen können - so
weit erforderlich - in einem Pflege- und Entwicklungsplan
für das NSG dargestellt werden.

§7

Verstöße

(1) Ordnungswidrig gemäß § 64 Nr. 1 NNatG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Regelungen des § 3 Abs. 3
verstößt, ohne dass eine nach § 3 Abs. 3 erforderliche Zustim
mung erteilt oder eine Befreiung gewährt wurde.

(2) Ordnungswidrig gemäß § 64 Nr. 4 NNatG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 24 Abs. 2 NNatG das
Gebiet oder einzelne seiner Bestandteile zerstört, beschädigt
oder verändert oder wer das Gebiet außerhalb der Wege betritt,
ohne dass eine nach § 3 Abs. 4 oder § 4 erforderliche Zustim
mung erteilt oder eine Befreiung gewährt wurde.

§8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im
Nds. MB!. in Kraft.

Hannover, den 10. 12.2007

Niedersächsischer Landesbetrieb
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Dr. Keuffel




